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624 Verkehr mit Petroleum .

9. Verordnung vom 24 . Februar 1882 , das ge⸗

werbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum betr .

( RGBl . Seite 40, Geſ⸗ u. VOBl . Seite 118. )

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879 ,

betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln
und Gebrauchsgegenſtänden , wird verordnet , was folgt :

§S 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten
von Petroleum , welches unter einem Barometerſtand von

760 mmſchon bei einer Erwärmung auf weniger als 21 “

des hundertteiligen Thermometers entflammbare Dämpfe ent⸗

weichen läßt , iſt nur in ſolchen Gefäßen geſtattet , welche an

in die Augen fallender Stelle auf rotem Grunde in deutlichen
Buchſtaben die nicht verwiſchbare Inſchrift „ Feuergefähr —
lich “ tragen .

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe
in Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten , oder in ſolchen
geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in gleicher
Weiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen Vor⸗

ſichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar “

enthalten .

§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗

flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittels des Abel ' ſchen
Petroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗
kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden
näheren Vorſchriften zu erfolgen . “)

Wird die Unterſuchung unter einem anderen Barometer⸗

ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärmegrad
maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu ver⸗

) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine
Entflammbarkeit mittels des Abel ' ſchen Petroleumprobers : im Zentral⸗
blatt 1882 Seite 196, Geſ. ⸗ u. VOBl . Seite 120 , ergänzt und abge⸗
ändert durch die Bekanntmachung im Zentralblatt 1884 Seite 250 ,
Geſ . ⸗ u. VOBl . 1884 Seite 424 ; Beſtimmungen , betreffend die amt⸗
liche Beglaubigung des Abel ' ſchen Petroleumprobers : im Zentralblatt
1882 Seite 344 , ergänzt und abgeändert Zentralblatt 1884 Seite 250 .
Bad . Vollzugsverordnung vom 30. Dezember 1882 , die Unterſuchung
des Petroleums betreffend , Geſ. ⸗ u. VOBl . 1883 Seite 14.
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öffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligenBaro⸗
meterſtand dem in § 1 bezeichneten Wärmegrad entſpricht .

8 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen und
Feilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken
nicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung gelten
das Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte .

§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883
in Kraft .

10 . Forſtgeſetz . )
Von Abwendung der Feuersgefahr .

§ 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umlreis der Kohlplatten muß von den Aſten der nächſten
Bäume wenigſtens fünfzehn Schritte entfernt ſein , und auf
einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten ſind
alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

Der Schritt iſt hier und überall im Zweifel zu zwei und
einem halben Schuh ( 75 em ) zu rechnen .

§ 61 . Der HKöhler iſt verpflichtet , den Förſter oder

Waldaufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntnis zu ſetzen , in

welchem der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der An⸗

zündung darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag noch
bei Nacht entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hin⸗
reichenden Waſſervorrat bereit halten .

8 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen derſelben geſchehen .

übertretungen der 88 60 - 70 werden nach § 25 des Geſetzes
vom 25. Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren
betreffend , in der Faſſung des Geſetzes vom 8. Auguſt 1924 an
Geld bis zu 60 Goldmark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft
und ſind nach 8 32 des erwähnten Geſetzes im beſonderen Forſt⸗
ſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .
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